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1. Vorbemerkungen

1 Personenhandelsgesellschaften haben für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine

Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen (§§ 6 Abs. 1, 242 Abs. 1 Satz 1,

Abs. 2 HGB). Dabei haben sie die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 243 bis

256a HGB zu beachten. Auf Personenhandelsgesellschaften i.S.d. § 264a Abs. 1 HGB sind

darüber hinaus die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 330 HGB anzuwenden.

2 Gegenstand dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung sind sowohl Fragen zur

handelsrechtlichen Rechnungslegung bei Personenhandelsgesellschaften nach allgemeinen

Vorschriften als auch nach den ergänzenden Vorschriften für Personenhandelsgesellschaf-

ten i.S.d. § 264a Abs. 1 HGB. Auf Besonderheiten bei Personenhandelsgesellschaften, die

dem Publizitätsgesetz unterliegen, wird nicht eingegangen.

2a Diese IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ersetzt die IDW Stellungnahme zur

Rechnungslegung: Handelsrechtliche Rechnungslegung bei Personenhandelsgesellschaften

(IDW RS HFA 7) i.d.F. vom 06.02.2012 und gilt für die Aufstellung von Abschlüssen für Zeit-

räume, die nach dem 31.12.2018 beginnen.2

2. Voraussetzungen für die verpflichtende Anwendung der ergänzenden Vor-

schriften der §§ 264 bis 330 HGB

2.1. Beurteilungszeitpunkt für die Stellung einer natürlichen Person als persönlich

haftender Gesellschafter

3 Die ergänzenden Vorschriften sind von Personenhandelsgesellschaften anzuwenden, bei

denen nicht wenigstens ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person oder

eine Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesell-

2
Eine frühere Anwendung dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ist zulässig, sofern die darin ent-
haltenen Regelungen vollständig beachtet werden; vgl. IDW Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und Prü-
fungsgrundsätze für die Abschlussprüfung (IDW PS 201) (Stand: 05.03.2015), Tz. 16a Satz 2. Etwas anderes
gilt für gesetzliche Regelungen, die sich infolge des BilRUG sowie infolge des Gesetzes zur Umsetzung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften ergeben. Diese sind gemäß
Artikel 75 Abs. 1 Satz 1 EGHGB bzw. gemäß Artikel 75 Abs. 6 Satz 1 EGHGB grundsätzlich zwingend bei der
Aufstellung von Abschlüssen für das nach dem 31.12.2015 beginnende Geschäftsjahr bzw. für das nach dem
31.12.2015 endende Geschäftsjahr anzuwenden.


